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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Auf die europäische Patentanineldung 82 890 144.7, die am 

7. Oktober 1982 unter Inanspruchnahme der Priorität aus den 
Voranmeldungen vom 27. Oktober 1981 (DD 234385) und 

13. November 1981 (AT4882/81) angemeldet worden war, ist 

am 11. Juli 1984 das europäische Patent 78 250 mit 8 An-

sprUchen erteilt worden. Die unabhngigen AnsprUche 1 und 5 

lauteten: 

"1. Verfahren zurn Herstellen von Zement, bei dem das Roh-

mehi vor einer Entsäuerung in einem Kaizinator (3) und ei-
nem anschlie2enden Brennen in einen Of en (2) in einem mehr-

stufigen Wärmeaustausch mit Abgasstr3men aus dem Ofen (2) 
und aus dem Kaizinator (3) in zwei parallelen Abgassträngen 

(4, 5) vorgewärmt wird, wobei der Rohmehlstrom bis zu der 

dem Kaizinator (3) unmittelbar vorgeordneten, an den Abgas-

strom aus dem Ofen (2) angeschlossenen Wrmetauscherstufe 

(Wrmetauschereinheit 4a) abwechselnd von einer Wrmetau-

scherstufe des einen zu einer Wärmetauscherstufe des ande-

ren Abgasstranges (4, 5) gefUhrt wird, dadurch gekennzeich-

net, da8 ein Teil des heiBen Abgasstromes des Kaizinators 

(3) dem hei2en Abgasstrom aus dem Of en (2) vor der dem Kal-

zinator (3) uninittelbar vorgeordneten Wärmetauscherstufe 

(Wrmetauschereinheit 4a) oder in deren Bereich zugemischt 

wird. 

5. Vorrichtung zur DurchfUhrung des Verfahrens nach einem 

der AnsprUche 1 bis 4 mit einem Ofen (2) zuin Brennen des 

entsäuerten Rohmehls und einem dem Of en (2) vorgelagerten 

Kaizinator (3), dem ein mehrstufiger Wrmetauscher vorge-

ordnet ist, dessen Wärmetauschereinheiten (4a, 4b, 4c, 4d, 

5a, Sb, 5c) in zwei parallelen, an die Abgasleitungen (6, 

7) des Of ens (2) und des Kaizinators (3) angeschlossenen 

Abgassträngen (4, 5) hintereinandergeschaltet sind, wobei 

die Austragsleitungen (8) für das Rohmehl der Wrmetau- 
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2 	 130/86 

schereinheiten des einen Stranges (4 bzw. 5) mit den Aufga- 
beleitungen (9) der Wärmetauschereinheiteri des anderen 
Stranges (5 bzw. 4) abwechselnd verbunden sind, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Abgasleitung (7) des Kaizinators (3) 
mit der Abgasleitung (6) des Ofens (2) durch eine mit einem 
Steuerorgan, z.B. einem Steuerschieber (14), versehene Ab-
zweigleitung (13) verbunden ist.TM 

Gegen die Erteilung des europischen Patents hat die Em-
sprechende am 11. April 1985 Einspruch eingelegt und den 
Widerruf des Patents wegen mangeinder Patentfhigkeit nach 
den Artikein 52-57 EPfJ beantragt. Die BegrUndung wurde un-
ter anderem auf neue Entgegenhaltungen gestUtzt. 

Durch Entscheidung vom 18. Februar 1986 hat die Einspruchs-
abteilung den Einspruch zurUckgewiesen. Die ZurUckweisung 
des Einspruchs wurde im wesentlicheri damit begrUndet, daB 
die Entgegenhaltungen keinen AnlaB gben, den erfinderi-
schen Charakter des Patentgegenstandes in Frage zu stel-
len. 

Hierzu fUhrt die Entscheidung im wesentlichen aus, daB es 
Aufgabe der Erfindung sei, das aus DE-A- 2 931 590 (2) be-
kannte Verfahren so zu verbessern, daB Anbackungen von im 
Ofengas enthaltenen Ballaststoffen weitgehend vermieden 
werden kdnnen und daB gleiche Wärmetauschereinheiten für 
beide Abgasstr&kge und damit übereinstinimende Verh1tnisse 
in diesen Abgassträngen ermöglicht werden. 

GB-A- 960 863 (5) of fenbare zwar ein Verfahren, bei dem das 
Rohmehl durch die vereinigten Abgase des Kaizinators und 
des Sinterofens vorgewärmt wird. Die Anregung, einen Teil 
des heiBen Abgasstromes des Kaizinators dem heii3en Abgas-
strom aus dem Ofen vor der dem Kaizinator unmittelbar vor- 
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geordnetefl Wrmetauscherstufe oder in deren Bereich zuzumi- 
schen, kbnne (5) jedoch nicht entnommen werden. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin am 

21. April 1986 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorge-

sehenen Gebiihr Beschwerde erhoben und diese am 
21. Juni 1986 begrUndet. Darin wird geltend gemacht, (5) 

beschreibe eine zweistrngige Zementanlage, bei der em 

Ausgleich der Abgasmengen in den beiden Vorwrmstrngen da-
durch vorgenommen werde, daB bestimmte Ofenabgasteilmengen 
und Kaizinatorgas noch vor dem untersten Zyklon vermischt 

werden. Dadurch werde eine VerdUnnung der Ballaststoffe er-
reicht. Die Anwendung dieser bekannten Verfahrensprinzipien 
bei einer Anlage gemäl3 (1) sei naheliegend. 

Die Beschwerdegegnerin tritt diesem Vorbringen entgegen und 
fUhrt aus, (5) zeige lediglich die Verdoppelung einer em-

flutigen AbgasfUhrung. Das Wesentliche der Erfindung sei 

jedoch, dal3 durch Zumischen eines Teiles des Abgasstromes 

aus dem Kaizinator zuin Abgasstrom aus dem Of en bei einer 

Anlage gemál3 (2) fUr beide Abgasstränge gleiche Abgasmengen 

sichergestelit werden können. Diese Mal3nahme werde durch 

(5) nicht nahegelegt. 

In der am 26. März 1987 durchgefUhrten mUndlichen Verhand-

lung hat die Beschwerdegegnerin eingeräumt, daB die in der 

Patentbeschreibung als Vorteile gegenUber dem Stand der 

Technik nach (2) geltend gemachte Verbesserung des thermi-

schen Wirkungsgrads und der Verringerung der Konzentration 
der Ballaststoffe im Ofenstrang nicht gegentiber alien dort 

beschriebenen AusfUhrungsformen realisiert werden können. 

Die Beschwerdeftihrerin beantragt, die angefochtene Ent-
scheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. 
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4 	 130/86 

Die Beschwerdegegnerifl beantragt, die Beschwerde zurUckzu- 	ç 

weisen. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 big 108 sowie 
Regel 64 EPfJ; sie ist daher zulssig. 

Die Erfindung betrif ft ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zum Herstellen von Zement, bei dem das Rohmehl vor dem Ent-
säuern in einem Kaizinator und dem anschiie3enden Brennen 
in einem Ofen in einem mehrstufigen Wrmeaustausch mit dem 
Abgasstrom aus dem Ofen einerseits und mit dem Abgasstrom 
aus dem Kaizinator andererseits vorgewärmt wird; dabei wird 
der Rohmehlstrom abwechseind von einer Wärmetauscherstufe 
des einen zu einer Wrmetauscherstufe des anderen Abgas-
stroms gefUhrt. Ein soiches Verfahreri ist bereits aus (2) 
bekannt, (vgl. Beschreibungseinleitung zuin vorliegenden Pa-
tent Spalte 1, Zeilen 18-33). Wie der Beschreibungseinlei-
tung zurn Streitpatent zu entnehmen ist (Spaite 1, Zeile 42 
- Spaite 2, Zeile 6) soil dieses bekannte Verfahren folgen-
de Nachteile aufweisen: 

das Rohmehl muB in zwei dosierten Teilströmen aufgege-
ben werden, was technisch aufwendig ist; 

die beideri Abgasstränge rnüssen verschieden ausgelegt 
werden, wobei die Konzentration der zuin Anbacken nei-
genden Ballaststoffe im Of enstrang höher ist als im 
Kalzinatorstrang, was unter Umständen besondere Mae-
nahmen erfordert; 

jeder Abgasstrang erfordert ein gesondertes Gebiäse. 

01911 	 .../... 
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2.1 	Die BesChWerdegegflerifl muBte jedoch whrend der mUndlichen 

• 	VerhandlUng einrumen, daB der unterb) erwähnte Nachteil 
gegenUber den in Figur 2 und 3 von (2) dargesteliten Aus-

fUhrungsfOrrflefl nicht besteht; denn einerseits ermbglicht 

die dort illustrierte Einfiihrung der Ofenabgase in beide 

Kaizinatoren (2A und 2B nach Figur 2) bzw. in den Nachkal-
zinator (2B nach Figur 3) die gleiche Auslegung der bgas-
strange, andererseits sorgt die ebenfalls dort dargesteilte 

VerdUnnung der Ofenabgase mittels heil3er Frischluft aus dern 

Zementkih1er 15 für elne Verringerung der Konzentration der 
Ballaststoffe. Nachdem der nachstliegende Stand der Technik 

nach (2) bezUglich der unter b) genannten Kriterien gleich-
wertig ist, können diese daher bei der Ermittlung der Auf-

gabe nicht berUcksichtigt werden. 

	

2.2 	Der unter c) angegebene Nachteil kann ebenfalls bei der Er- 

mittlung der Aufgabe nicht in Betracht gezogen werden, 

weil der im Streitpatent beanspruchte Gegenstand nicht auf 

Verfahren oder Vorrichtungen beschränkt ist, die nur em 

einziges Abgasgebläse aufweisen. 

	

3. 	Dem nächsten Stand der Technik gegenUber ist daher die pa- 

tentgemál3 bestehende technische Aufgabe lediglich darin zu 

sehen, ein weiteres Verfahren zur Herstellung von Zement 
vorzuschlagen, das ohne EinbuBe an thermischern Wirkungsgrad 

den oben unter a) erwähnten Nachteil nicht aufweist. 

Diese technische Aufgabe wird gemäl3 dem Wortlaut des An-

spruchs 1 dadurch gelöst, daB ein Teil des heiBen Abgas-
stromes des Kaizinators dem hei3en Abgasstrom aus dem Ofen 

vor der dem Kaizinator unmittelbar vorgeordneten Wärmetau-

scherstufe oder in deren Bereich zugemischt wird. 

Wenngleich die ZufUhrung des Zementrohmehls an einer em- 
zigen Stelle in diesem Anspruch (sowie im Vorrichtungsan- 

11 
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spruch 5) nicht klar zum Ausdruck kommt, 50 legt die Karnmer 

diesen Anspruch gleichwohl in diesem Sinne aus (vgl. die 

Beschreibung zu Figur 1 und die unter a) genannten Nachtei-

le). 

DaB die Aufgabe hierdurch auch tatsâchlich gelóst wurde, 

jet nicht streitig. Auch die Kammer sieht keine Veranlas-

sung, diesen Sachverhalt in Frage zu stellen. 

Ein derartiges Verfahren und die Vorrichtung zur DurchfiTh-

rung dieses Verfahrens sind - wie die Prifung der vorlie-

genden Druckschriften durch die Karnmer ergeben hat - nicht 

vorbeschrieben, also neu. Im einzelnen braucht die Neuheit 

nicht begründet zu werden, da diese von der BeschwerdefUh-

rerin nicht bestritten worden jet. 

Es jet daher zu untersuchen, ob es fi.ir den Fachmann auf-

grund des Standes der Technik angesichts der bestehenden 

wenig anspruchsvollen Aufgabe nahelag, hierfir das Verfah-

ren und die Vorrichtung nach dem Streitpatent vorzuschla-

gen. 

5.1 Betrachtet man den náchsten Stand der Technik, so war es 

aus (2) bekannt, daB durch die getrennte Fihrung der Abgas-

stfóme aus Kaizinator und Ofen in zwei parallellen Abgas-

strä.ngen, wobei der Rohmehlstrom abwechselnd von einer War-

metauscherstufe des einen zu einer Wármetauscherstufe des 

anderen Stranges gefUhrt wird, ein guter thermischer Wir-
kungsgrad erzielt wird (vgl. z.B. Seite 16, letzter Absatz 

- Seite 17, erster Absatz und Fig. 1). Dieser gute thermi-

sche Wirkungsgrad bleibt auch dann erhalten, wenn man die 

strikt getrennte Abgasfilhrung aus den beiden Warmequellen 

aufgibt und die Abgase aus dem Drehrohrofen mit heier 

Frischluft aus 15 verdUnnt und dieses Gasgemiech den beiden 

Kaizinatoren oder nur dem Nachkalzinator ale Verbrennungs 
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luft zufilhrt (vgl. Fig. 2 und 3 und besonders Seite 21, Ab-

satz 2). 

5.2 Demgegen.iber werden nach Anspruch 1 des Streitpatents die 
den Ofen verlassenden Gase mit dem Kaizinatorgas nicht im 

Kaizinator, sondern nach dem Kaizinator (vor der Vorwärm-
stufe 4a) vereinigt; diese apparativ geringfUgige Modifika-

tion des bekannten Verfahrens verändert aber nicht dessen 

Wrmewirtschaft1ichkeit, wie von der Beschwerdegegnerin 

eingeräumt wurde. Andere hierauf beruhende Vorteile sind 

weder ersichtlich, noch wurden sie geltend gemacht. De 

Karnmer zieht hieraus den SchluI3, daf3 der Zementfachmann 

aufgrund seines normalen Fachkönnens zur LBsung der wenig 

ambitionierten Aufgabe, die Wrmewirtschaft1ichkeit des be-

kannten Verfahrens nicht zu beeintrchtigen, die o.g. ge-
ringfUgige Modifikation als eine der nchst1iegenden Mög-

lichkeiten in Betracht gezogen htte. 

5.3 	Es bedurfte auch keiner erfinderischen fJberlegungen, in An- 

betracht der wenig anspruchsvollen Aufgabe, ein weiteres 

Verfahren zur Herstellung von Zement vorzuschlagen, das 
ohne Einbul3e an thermischem Wirkungsgrad den Nachteil der 

Zufuhr von Rohxnehl an mehreren Stellen der Anlage nicht 
aufweist, ein Verfahren mit nur einer Rohmehlaufgabe vorzu-

schiagen. Abgesehen davon, daI3 der Fachxnann, der ein mehr-

faches Aufgeben von Rohinehl als zu umstnd1ich empfindet 
ohnehin zu allererst versuchen wird, ob er mit einer einzi-

gen Zufuhrste].le auskommt, lieferte ihm auch noch die in 

(2) als Stand der Technik dargestelite Anordnung nach Fig. 

4 (C) das Vorbild. 

5.4 Dies wurde von der Beschwerdegegnerin damit bestritten, daB 

gerade fUr diese Anlage ein schlechterer thermischer Wir-

kungsgrad hervorgehoben sei (vgl. dazu Fig. 5). Der Fach-
mann hätte daher - so die Beschwerdegegnerin - diesen Ge- 
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danken sofort verworfen, da hiermit ein wesentlicher Teil 

der hier bestehenden Aufgabe, eben die Beibehaltung des 
thermischen Wirkungsgrads, nicht lösbar erscheinen inul3te. 
Diese Argumentation geht deshaib ins Leere, weil sie Uber-

sieht, daB der gegenUber 4 (A) achlechtere thermische Wir-

kungsgrad der Anlage nach 4 (C) nicht auf die vereinfachte 
Art der Phmehlaufgabe zurUckzufUhren jet, sondern haupt-
sächlich auf die Verwendung nur einer einzigen Hei3gasquel-

le (vgl. (2), Seite 5, Zeile 2 von unten bis Seite 6, Zeile 

12 i.V.m. Seite 22 letzter Absatz). 

Der Fachmann mul3te daher die in Fig. 4 (C) gezeigte Art der 
Rohmehlzugabe ale nächstliegendste Lösung der Teilaufgabe 
nach apparativer Vereinfachung ansehen, ohne dal3 hierdurch 
die gleichzeitige Lösung der anderen Teil.aufgabe beein-
trchtigt wurde, sofern die durch (2) vermittelte Erkennt-
nis von der verbesserten Nutzung der Wrmeenergie durch 
Einsatz zweier separater Wärmequellen, verbunden mit einem 
Wärmeaustausch zwischen dem alternierend zwischen den zwei 
Hei0gasstr&igen geftihrten Rohmehlstrom fachgerecht verwer-
tet wurde, wie patentgemäl3 geschehen. Nach alledem beruht 
das Verfahren nach Anspruch 1 nicht auf erfinderischer Ta-
tigkeit. 

5.5 Die UnteransprUche 2 bis 4, mUssen wegen mangeinder Patent-
fàhigkeit Anspruchs 1 fallen. 

5.6 Die VorrichtungsansprUche 5 bis 8 betreffen Vorrichtungen, 
die aus an sich bekannten Bauelementen zur DurchfUhrung des 
nicht erfinderischen Verfahrens nach den AnsprUchen 1 bis 

4, bestehen. Für sie sind weder eigener erfinderischer Ge-
halt geltend gemacht worden, noch erkennbar; sie sind daher 
wegen mangeinder Patentfahigkeit des Anspruchs 1 nicht pa-

tentierbar. 
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EntscheidurlgSfOrlfle 1 

Aus diesen Griinden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheiduntg wird aufgehoben. 

2. 	Das europäische Patent 78 250 wird widerrufen. 

Der Geschftsste11enbeamte 
	Der Vorsitzende 

 

F.Klein K.Jahn 
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